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Andrzej Sokala

WŁADYSŁAW BOJARSKI
PATERFAMILIAS

INder heutigen Wissenschaft, die von bürokratischen Anforde-
rungen beherrscht wird, die durch einem Drang nach Punkten

gekennzeichnet ist, die in den sog. parametrischen und bibliometrischen
Beurteilungen berücksichtigt werden, lenkt man Aufmerksamkeit immer
seltener auf die Werte, die die echten Gelehrten – Meister gekennzeichnet
haben und kennzeichnen sollen – neben den geführten wissenschaftlichen
Untersuchungen und bahnbrechenden Publikationen, die die Ergebnisse
davon sind, widmen sie ihr Wissen und ihre Zeit den jungen Forscher – den
Schülern. Diese Situation lässt sich nur schwerlich akzeptieren, denn die
Erziehung der Nachfolger ist eine genauso wichtige Aufgabe. Ohne diese
Maßnahmen sowie ohne Untersuchungen auf höchstem Niveau kann sich
die Wissenschaft jedoch nicht entwickeln. Ich habe also als Verehrung der
Professorin Maria Zabłocka – Mater familias, wie sie von ihren Schülern
genannt wird, beschlossen, an die figur des verstorbenen Professors Włady-
sław Bojarski, des hervorragenden Gelehrten und Intellektuellen zu erin-
nern, der ein echter Meister und ein zuverlässiger Betreuer (von dem
Tadeusz Kotarbiński1 in seinem Werk Medytacje o życiu godziwym so schön
geschrieben hat) – unser Paterfamilias von Thorn war. 

1
T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1976, S. 63–67.
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1. Władysław Bojarski2 wurde am 21. Mai 1931 in dem Dorf Wołochy,
Landkreis Brody in der Ukraine (Woiwodschaft Tarnopol) geboren. Er
war, wie er sich in seinem Lebenslauf selbst nennt, „das achte Kind von
Jan Bojarski und Katarzyna von Dzioba”.3 Die Eltern haben eine kleine
Landwirtschaft betrieben, die die Unterhaltsquelle für die kinderreiche
Familie war.4 Den Lehrgang in der Grundschule begann er noch in
Wołochy, aber er hat sie im Juni 1946 schon in Mogilno in Großpolen
abgeschlossen,5 da die Familie in diese Umgebung umgezogen war. In
Mogilno hat Władysław Bojarski nach einem Jahr in der Nähe von Krze-
kotów die „außerordentliche Prüfung” vor dem staatlichen Ausschuss der
außerordentlichen Prüfungen in den Regelschulen abgelegt und bestan-
den. Demzufolge hat er das Abschlusszeugnis der siebenklassigen Regel-
schule erhalten.6

Danach hat er in den Jahren 1946–1949 das Gymnasium und Lyzeum in
Jarosław (i Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące)7
besucht. Nach dem Abschluss des Gymnasiums und Erwerb der sog.
mittleren Reife ist er im Jahre 1949 als ein sehr junger Mensch dem
Dominikanerorden beigetreten und hat den Klosterbrudernamen Leon
angenommen.8 Das einjährige Noviziat fand in Poznań statt und er hat
danach in den Jahren 1950–1952 in dem privaten klassischen Lyzeum in

820

2 Der Text dieser Bearbeitung wurde auf zwei frühere Arbeiten gestützt: eine Beschrei-
bung von Professor Władysław Bojarski, geschrieben von A. Sokala & Ewa Gajda,
„Władysław Bojarski (1931–2000)“, [in:] A. Sokala (Hrsg.) Quinque Doctores. Kierownicy
Katedry Prawa Rzymskiego UMK (1945–2000), Thorn 2014, S. 81–99 und A. Sokala, „Wła -
dysław Bojarski (1931–2000). Romanist”, [in:] Złota Księga 70-lecia Wydziału Prawa i
Administracji UMK w Toruniu (im Druck).

3 Dr. habil. W. Bojarski, „Życiorys“ [Lebenslauf] (Schreibmaschinenschrift ohne
Datum), S. 1 – Autor besitzt die Kopie.

4
Bojarski, „Życiorys“ (o. Anm. 3).

5
Bojarski, „Życiorys“ (o. Anm. 3).

6 Das resultiert aus „Świadectwo egzaminu nadzwyczajnego“ Nr. 351 vom 1946, ausge-
stellt von Inspektorat Szkolny w Mogilnie. Das Dokument wurde dem Autor vom Sohn
des Professors Bojarski, Łukasz Bojarski zur Verfügung gestellt.

7
W. Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ [„Die biographische und bibliographische

Information], Thorn 19 iii 1992, (Schreibmaschinenschrift), S. 1 – Autor besitzt die Kopie.
8

Bojarski, „Życiorys“ (o. Anm. 3), S. 1.
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Jarosław gelernt, wo er die sog. innere Reife9 erhalten hat. In den Jahren
1952–1957 hat Bojarski im Philosophisch-Theologischen Dominikaner-
kollegium zu Krakau (Studium Generale Provinciae Poloniae Ordinis Praedi-
catorum Cracoviae) Philosophie und Theologie10 studiert. Darüber hinaus
hat er in den Jahren 1958–1959 die Oberschule Państwowe Koresponden-
cyjne Liceum Ogólnokształcące in Krakau abgeschlossen und hat das
staatliche Reifezeugnis in dem I. Bartłomiej-Nowodworski-Lyzeum zu
Krakau, einer der ältesten staatlichen Oberschulen in Polen, erhalten.11

Das Abitur ermöglichte ihm Jura an der Fakultät für Kanonisches Recht
der Katholischen Universität Lublin (KUL) zu studieren. Das Studium
hat er im Jahre 1962 mit der Note sehr gut abgeschlossen und er hat den
Titel Magister für kanonisches Recht erworben.12 In dem danach folgen-
den Jahr wurde er als Professor an dem Dominikanerkollegium zu Kra-
kau eingestellt und hat Vorlesungen zum kanonischen Recht und zum
polnischen Konfessionsrecht gehalten.13 Im Januar 1964 r.14 hat W. Bojar-
ski bei KUL den Doktortitel für kanonisches Recht aufgrund der Dis-
sertation unter dem Titel „Podstawy prawne in integrum restitutio jako
nadzwyczajnego środka odwoławczego od wyroku w prawie kanonicz-
nym“ [tłumaczenie na język niemiecki] (Lublin 1963) erhalten, die unter
wissenschaftlicher Aufsicht des Paters Prof. Aleksy Petrani, des kirchli-

9
Bojarski, „Życiorys“ (o. Anm. 3), S.1.

10
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 1.

11
Bojarski, „Informacja o pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr habil.

Władysława Bojarskiego“ [tłumaczenie na język niemiecki] (Schreibmaschinenschrift
ohne Datum), S. 1 – Autor besitzt die Kopie. Zu Nowodworski-Lyzeum in Krakau, 
s. H. Barycz, Historia szkół nowodworskich od założenia do reformy H. Kołłątaja [Die
Geschichte der Nowodworski-Schulen bis die Kołłątajk-Reformen], Kraków 1988.

12 Obwohl W. Bojarski die Bachelor-Magisterprüfung am 27. Juni 1962 abgelegt hat, hat
er das Magisterdiplom erst am 3. November desselben Jahres erhalten, wie das aus dem
Eintrag ins Studienbuch resultiert. S. Studienbuch von Władysław Bojarski, S. 77. Das
Dokument wurde dem Autor vom Sohn des Professors Bojarski, Łukasz Bojarski zur Ver-
fügung gestellt.

13
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 1.

14 Promotionsurkunde im kanonischen Recht, 18 Januar 1964– das Dokument wurde
dem Autor von der Ehefrau des Professors Bojarski, Agnieszka Bojarska zur Verfügung
gestellt.

821
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chen Spezialisten für das Strafrecht geschrieben wurde.15 Im Juni 1965 hat
Władysław Bojarski – laut den Erinnerungen von Agnieszka Bojarska16 –
die Entscheidung getroffen, dem Dominikanerorden beizutreten. Diese
Entscheidung hat er gemäß dem kanonischen Recht verwirklicht. Nach
dem geführten Gespräch mit dem Prior, dem er die Entscheidung über
die Aufgabe verkündet hat, hat er an den Primas Polens und an den Papst
das Schreiben mit der Bitte um Exklaustration und Säkularisierung
gerichtet.17 Bereits am 11. September 1965 hat er nach dem Gespräch mit
dem Erzbischof Stefan Kardinal Wyszyński, dem Primas Polens18 und in
Vertretung des Provinzials der Polnischen Provinz des Dominikaneror-
dens in Kraków die formelle Exklaustration mit dem Indult des Primas
Polens erhalten.19 Ein Jahr später im Juni 1966 hat er die Säkularisierung
mit dem Säkularisierungsindut des Heiligen Vaters des Paulus vi. erhal-
ten.20 Das bedeutete die Zustimmung der kirchlichen Behörden für die
Rückkehr von Władysław Bojarski in den Zivilstand, also die Befreiung
vom Gelübde und vom Zölibat – gleichbedeutend mit Schließung von ius-
tum matrimonium ohne sub secreto und ohne Ostentation.21

Beide obergenannte Ereignisse, also Erwerb des Doktortitels und
Rückkehr in den weltlichen Zustand, haben das weitere Leben von Wła-
dysław Bojarski entscheidend beeinflusst. Gründung der Familie22 sowie

822

15
Bojarski, „Informacja o pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej“ (o. Anm. 11),

S. 1. Zu Aleksy Petrani, s. W. Bar, „Aleksy Petrani (1900–1977)“, [in:] A. Dębiński, 
W. Sz. Sta szewski & Monika Wójcik (Hrsgg.) Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, Lublin 2006, S. 233–239.

16 Agnieszka Bojarska, Wspomnienia [Lebenserinnerungen], Thorn 2012, S. 7 – Schreib-
maschinenschrift, die dem Autor von Agnieszka Bojarska zur Verfügung gestellt wurde.

17
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 13–14.

18
Bojarska, Wspomnienia, (o. Anm. 16), S. 14.

19 Dekret Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego z dnia 11 września 1965 r. –
das Dokument wurde dem Autor vom Sohn des Professors Bojarski, Łukasz Bojarski zur
Verfügung gestellt.

20
Bojarski, „Życiorys“ (o. Anm. 3), S. 1.

21
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 27.

22 Am 24. Dezember 1965 hat W. Bojarski Agnieszka Merklejnówna (Polonistin mit
Diplom der Warschauer Universität, Magisterium beim Prof. A. Sandauer) standesamt-
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Suche nach neuer Arbeitsstelle haben seine Aufmerksamkeit auf Thorn
und Wrocław gelenkt, mit denen er bisher nicht verbunden war. Die Stu-
dentenstadt Thorn hatte Glück, da der bisherige Dr. W. Bojarski sich bei
Breslau zwei Wochen zu spät gemeldet hat. Dem Leiter des dortigen
Lehrstuhls für römisches Recht Prof. Jerzy Falenciak hat es „leid getan,
denn er hat bereits einen Assistenten eingestellt und er hätte gerne einen
Doktor mit Erfahrung einstellen wollen.“23 In dieser Situation nach kurz-
em Aufenthalt in Warszawa, wo Władysław Bojarski ein Semester lang
1965/1966 die Übungen aus römischem Recht an der Warschauer Uni-
versität geführt hat,24 hat er versucht die Stelle am Lehrstuhl für römi-
sches Recht in der Fakultät für Recht und Verwaltung in Thorn zu
bekommen, obwohl die Angelegenheit wegen seiner Vergangenheit nicht
einfach war. Bereits im September 1965 ist er mit einem Empfehlungs-
schreiben vom Nestor des polnischen Romanisten Prof. Wacław
Osuchowski, von dem noch gesprochen wird, nach Poznań gefahren, um
sich mit Prof. Kazimierz Kolańczyk zu treffen,25 der in dieser Zeit im
Rahmen der zweiten Stelle als Leiter des Lehrstuhls für römisches Recht
bei UMK eingestellt war. Laut Erinnerungen von Agnieszka Bojarska
„hat Kolańczyk Władzio sofort lieb gewonnen“ und er versprach Hilfe.26

„Es hat sich erwiesen, dass die „Quasi-Vorbereitungen“ das ganze Studi-
enjahr dauerten. Kolańczyk war parteilos, aber er war ein hervorragender
Diplomat und hat sich in den halböffentlichen Abmachungen an der Uni
und in der Partie sehr gut ausgekannt“.27 Er hat also mit den erforderli-

lich geheiratet, mit der er drei Kinder hatte: Töchter Anna (geb. am 4. Januar 1967 – Dr.
habil. für romanische Philologie) und Kinga (geb. am 27. März 1972 – Psychologin) und
den Sohn Łukasz (geb. am 29. Oktober 1969 – Rechtsanwalt). Die kirchliche Trauung von
Bojarscy fand sub secreto in Pałac Prymasowski in der Straße ul. Miodowa in Warszawa am
12. Oktober 1966 statt.

23
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 14.

24
Bojarski, „Życiorys“ (o. Anm. 3), S. 1.

25 Über Kazimierz Kolańczyk letzlich, s. W. Mossakowski, „Kazimierz Kolańczyk
(1915–1982)“, [in:] A. Sokala (Hrsg.), Quinque Doctores. Kierownicy Katedry Prawa Rzymskie-
go UMK (1945–2000), Thorn 2014, S. 65–79.

26
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 14–15.

27
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16).
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chen Gesprächen mit dem damaligen Dekan der rechtlichen Fakultät,
Prof. Aleksander Kunicki, und dem damaligen Rektor von der Nikolaus-
Coperinicus-Universität zu Thorn (UMK), Prof. Witold Łukaszewicz, an
der Uni angefangen, was in der damaligen Zeit erforderlich war.28 Es
gelang ihm die Zustimmung zu erhalten, was zur Folge hatte, dass Dr.
Władysław Bojarski am 30. Mai 1966 auf die Sitzung des Rates der recht-
lichen Fakultät von UMK eingeladen wurde, dem er sich vor der letztli-
chen Abstimmung bezüglich seiner Einstellung vorstellen sollte. Es hat
wahrscheinlich günstig ausgesehen und der Prof. Kolańczyk hat auch
„eine gute Vorbereitung“ gemacht, denn „er wurde in der Geheimab-
stimmung fast einstimmig eingestellt – eine Person hat sich der Stimme
enthalten. Er hat jedoch die Einstellung unter seinen Qualifikationen
erhalten und zwar als älterer Assistent und nicht als wissenschaftlicher
Mitarbeiter, obwohl er einen Doktortitel hatte“.29 Der Doktor Włady-
sław Bojarski hat mit der Arbeit in Thorn am 1. Juni 1966 begonnen und
er hat hier bis zu seinem frühzeitigen Tod am 27. März 2000 pausenlos
gearbeitet.

2. Władysław Bojarski hat sich am Anfang hauptsächlich mit kanoni-
schem Recht beschäftigt, welches er zuerst (neben Philosophie und
Theologie) beim Dominikanerkollegium zu Krakau und dann gründlich
in der Fakultät des kanonischen Rechts der Katholischen Universität
Lublin studiert hat. Auf diesem Gebiet hat er seine erste wissenschaftli-
che Arbeit unter dem Titel Wpływ epikei na moc obowiązującą prawa stano-
wionego (według zasad św. Tomasza z Akwinu)“ [Der Einfluss der Epikeia auf
die Kraft des Gesetzes nach dem Hl. Thomas von Aquin] (Krakau 1959 –
Schreibmaschinenschrift) geschrieben, die ihm den Titel lectoratus
gebracht hat. Dann hat er unter Leitung des Romanisten, des Paters Dr.
Stanisław Płodzień30 und nach seinem frühzeitigen Tod unter der wissen-
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28
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 26. 

29
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 26.

30 Pater Doz. S. Płodzień ist im Alter von 49 Jahren am 25. März 1962 verstorben – s.
K. Bur czak, „Stanisław Płodzień (1913–1962)“, [in:] A. Dębiński, W. Sz. Sta szewski &
Monika Wójcik ( (Hrsgg.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła ii, Lublin 2006, S. 172.
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schaftlichen Leitung des Kanonisten Paters Prof. Aleksy Petrani31 die
Magisterarbeit unter dem Titel In integrum restitutio jako nadzwyczajny śro-
dek odwoławczy od wyroków w przedkodeksowym prawie kanonicznym“ [In
integrum restitutio als ein ausserordentlicher Rechtsbehelf gegen Urteilen
im kanonischem Recht ver der Kodifizierung] (Lublin 1962 – Schreibma-
schinenschrift) vorbereitet. Diese Arbeit wurde mit sehr gut benotet, was
aus dem Eintrag ins Studienbuch resultiert32 und der gewählte Teil wurde
ein Jahr später in Form eines Artikels in der Zeitschrift Roczniki Teolo-
giczno-Kanoniczne33 veröffentlicht. Thematik, die Gegenstand der Magi-
sterarbeit war hat W. Bojarski in seiner Dissertation unter dem Titel Pod-
stawy prawne in integrum restitutio jako nadzwyczajnego rodka odwoławczego
od wyroków w prawie kanonicznym [Die rechtliche Grundlagen des in inte-
grum restitutio als ein außerordentlicher Rechtsbehelf gegen Urteilen im
kanonischem Recht] (Lublin 1963 – Schreibmaschinenschrift) vertieft
und entwickelt und der Betreuer war Pater Prof. A. Petrani. In dieser
Arbeit hat der Autor überzeugend bewiesen, dass die rechtliche Grund-
lage der Anwendung von restitutio in integrum vom rechtskräftigen Urteil
in dem kanonischen Recht die Ungerechtigkeit des Urteils bildet. Diese
Arbeit „wurde als eine hervorragende Arbeit anerkannt“ – wie das aus
Erinnerungen von Agnieszka Bojarska resultiert.34 Das hat bestimmt die
Wahl der wissenschaftlichen Karriere durch den Autor beeinflusst.35

Auf die Themen von epikeia sowie restitutio in integrum hat Professor
Bojarski auch später zurückgegriffen, obwohl das die breitere kanonistisch-
romanistische Perspektive war. So hat er im Jahre 1987 den Artikel „Wpływ
epikei na moc obowiązującą prawa według Tomasza z Akwinu“ [Der Einfluss
der Epikeia auf die Gesetzkraft nach dem Hl. Thomas von Aquin]36

31 Siehe Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o Anm. 7), S. 1.
32 Studienbuch von Władysław Bojarski, S. 76. Das Dokument wurde dem Autor vom

Sohn des Professors Bojarski, Łukasz Bojarski zur Verfügung gestellt.
33

W. Bojarski OP, „In integrum restitutio w prawie rzymskim“ [tłumaczenie na niemie-
cki], Roczniki Teologiczno-Kanoniczne (1963), S. 15–26.

34
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 14. 

35
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 14.

36 Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo 25, Thorn 1987, S. 63–84. Im Jahre 1994 ist
diese Arbeit mit kleinen Änderungen in deutscher Sprache in der Bearbeitung Estudios de
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veröffentlicht und im Jahre 2000 ist sein Studium „Restitutio in integrum
od wyroków w Kodeksie justyniańskim i w Kodeksie Jana Pawła ii“

[Restitutio in integrum gegen die Urteile im Codex Justinianus und im
Codex vom Johannes Paulus ii].37 erschienen. Es soll auch erwähnt wer-
den, dass für den Bedarf des in der rechtlichen Fakultät in Thorn ent-
standenen Werkes Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-
prawnych [Ein Florilegium der Quellen für die Geschichte der  Rechts-
und Politiklehre] Władysław Bojarski die Übertragung der Teile von De
regimine principium ad regem Cipri des heiligen Thomas von Aquin38

gemacht wurde.
Das römische Recht, mit dem er sich nur bei kanonistischen Unter-

suchungen beschäftigt hat, wurde zum Hauptgegenstand der wissen-
schaftlichen Interessen von W. Bojarski ziemlich spät, wie das von W.
Dajczak39 bemerkt wurde – erst im Jahre 1963, obwohl er laut den Erin-
nerungen von A. Bojarska40 ernst daran gedacht hat, sich mit diesem
Gebiet zu beschäftigen. Es scheint, er war sich seiner Wahl wahrschein-
lich sicher, als er das sog. Hochseminar auf diesem Gebiet übernommen
hat, welches an der Jagiellonen-Universität in Krakau vom ausgezeichne-
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historia del derecho europeo. Homenaje al Profesor G. Martinez Diaz i, Madrid 1994, S. 373–287
erneut erschienen.

37 Die Arbeit ist [in:] A. Dębiński & E. Szczot (Hrsg.), Plenitudo Legis Dilectio. Księga
pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. Rocznicy
urodzin, Lublin 2000, S. 49–59 erschienen. Von restitutio in integrum gegen das rechtskräf-
tige Urteil hat auch W. Bojarski in seinem Artikel unter dem Titel „Legis non mere proces-
sualis praescriptum evidenter neglectum est“, [in:] Grażyna Bałtruszajtys (Hrsg.), Prawo
wczoraj i dziś. Studia dedykowane Profesor Katarzynie Sójce-Zieli skiej, Warszawa 2000, S. 45–
60 gehandelt.

38 Thomas Aquinas, „De regimine principium ad regem Cipri“, [in]: Wybór tekstów źródłow-
ych z historii doktryn polityczno-prawnych i, Thorn 1970, S. 45–58.

39
W. Dajczak, „Władysław Bojarski (1931–2000)“, Czasopismo Prawno-Historyczne 52.1–

2 (2000), S. 425.
40

Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 14: „Er hat von der Arbeit an der Universität
geträumt, Unterricht: römisches Recht. Er hat zwar bei KUL kanonisches Recht abge-
schlossen, sein Magisterium und Doktorarbeit waren aber aus der Problematik der Grenz-
gebiete, überwiegend aus römischen Recht. Er kannte ein paar Fremdsprachen, dabei sehr
gut Latein. Er glaubte, dass er eine Chance hat. Die rechtlichen Fakultäten hatten das
Pflichtfach „römisches Recht“ gehabt und es gab wenig Spezialisten auf diesem Gebiet“.
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ten Gelehrten, dem damaligen polnischen Spitzenromanisten Professor
Wacław Osuchowski41 geführt wurde. Er hat daran fast drei Jahre lang
teilgenommen, bei dieser Gelegenheit hat er andere Anfänger dieses
Gebietes Wiesław Litewski und Janusz Sondel42 kennengelernt, die spä-
ter zu namhaften Professoren wurden. Nicht ohne Bedeutung für die wis-
senschaftliche Entwicklung von Bojarski war auch die Teilnahme an wis-
senschaftlichen Sitzungen – auch an der Universität in Kraków –, die von
einem ausgezeichnetem Kenner des kirchlichen Rechts und vom Rechts-
historiker Adam Vetulani geführt wurden.43 Es ist erwähnenswert, dass
Władysław Bojarski bereits während des Studiums bei KUL mit dem
bekannten Romanisten, Schüler von W. Osuchowski,44 dem frühzeitig
verstorbenen Pater Doz. S. Płodzień45 zusammengearbeitet hat. Unter
seiner Leitung hat er seine Magisterarbeit geschrieben, worüber bereits
gesprochen wurde. In dem zweiten Semester des Studienjahres 1965/1966
wurde Dr. Bojarski damit „beauftragt“, die Übungen zum römischen
Recht in der rechtlichen Fakultät der Warschauer Universität46 in dem
Ausmass von 10 Stunden wöchentlich47 zu führen. Damals hat er auch am
Seminar eines weiteren hervorragenden Romanisten, des damaligen

41 Zu Wacław Osuchowski s. z.B. J. Sondel, s.v. „Osuchowski Wacław“, [in:] Słownik
historii i tradycji Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2012, S. 945–946. S. auch S. Salmo-

nowicz, „Życie jak osioł ucieka…”. Wspomnienia [Das Leben flieht wie ein Esel… Erinneru-
gen], Bydgoszcz – Gdańsk, 2014, S. 127–130.

42
Dajczak, „Władysław Bojarski“ (o. Anm. 39), S. 425.

43
Dajczak, „Władysław Bojarski“ (o. Anm. 39), S. 426. Zu Adam Vetulani s. Salmono-

wicz, Życie jak osioł (o. Anm. 41), S. 115–119. s. auch Sondel, Słownik historii i tradycji (o.
Anm. 41), S. 1387–1388.

44
Sondel, Słownik historii i tradycji (o. Anm. 41), S. 946.

45 Die Person Stanisław Płodzień hat letztens K. Burczak dargestellt, „Stanisław Płod-
zień“ (o. Anm. 30), S. 241–245.

46
Bojarska Wspomnienia (o. Amn. 16), S. 25 nennt, dass es um die Vertretung gegen den

damaligen Doktor Witolda Wołodkiewicz ging, der ein Wissenschaftsstipendium in Ita-
lien erhalten hat.

47 Das resultiert aus der Begutachtung des Doz. H. Kupiszewski, des Leiters des Lehr-
stuhls des römischen und antischen Rechts bei UW, die Władysław Bojarski am 14. Mai
1966 ausgestellt wurde – Autor besitzt die Kopie.
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Dozenten Henryk Kupiszewski48 teilgenommen. Alle diesen wissen-
schaftlichen und didaktischen Erfahrungen hatten ohne Zweifel einen
riesigen Einfluss auf das spätere Untersuchungsinteresse des damaligen
Doktors. W. Bojarski sowie auf seine wissenschaftliche Karriere, nach-
dem er mit der Arbeit an der Universität Thorn begonnen hatte.

Neues romanistisches Interesse von W. Bojarski, das von den oben
erwähnten Kontakten mit namhaften polnischen Forscher des römischen
Rechts und von großartiger philologischer (der Professor beherrschte eini-
ge Fremdsprachen gut, dabei Latein und Griechisch,49 was von besonderer
Bedeutung ist) und in philosophischer Vorbereitung unterstützt wurde,
haben bald wissenschaftliche Erfolge und die damit verbundenen Beförde-
rungen mit sich gebracht. Am 1. Februar 1967 wurde W. Bojarski zum wis-
senschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl des römischen Rechts bei
UMK50 ernannt und fünf Jahre später am 1. Dezember 1971 wurde er zum
Dozenten mit fester Stelle bei UMK51 und am 1. Januar 1972 hat er die Lei-
tung der Anstalt für römisches Recht übernommen.52 Diese letzten Beför-
derungen waren mit dem Erwerb des wissenschaftlichen Grades des habi-
litierten Doktors für Rechtswissenschaften auf dem Gebiet des römischen
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48 S. Z. Witkowski, „Ostatnie pożegnanie Profesora Władysława Bojarskiego“
[tłumaczenie na niemiecki], [in:] Ewa Gajda & A. Sokala (Hrsgg.), Honeste vivere… Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Thorn 2001, S. 11. Zu H. Kupiszewski
s. Maria Zabłocka, „Henryk Kupiszewski 1927–1994“, [in:] Grażyna Bałtruszajtys

(Hrsg.) Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008,
Warszawa 2008, S. 315–317.

49 In der o.g. Begutachtung des Prof. H. Kupiszewski, die W. Bojarski ausgestellt wurde,
liest man u. a.: „Ausgezeichnete Kenntnis der lateinischen Sprache und vieler anderer
Sprachen der Neuzeit erleichtern ihm die Orientierung auf die neueste Literatur des
Faches und die Möglichkeit der Darstellung der letzten romanistischen Doktrinen in der
jeweiligen Zeit während der Seminare“. – Autor besitzt die Kopie. S. Salmonowicz
schreibt in seinen Erinnerungen (op. cit., S. 282) über W. Bojarski: „ein ausgezeichneter
Linguist – ich habe ihn darum geneidet“. Außer von Latein und Griechisch sprach der
Professor Bojarski auch folgende Sprachen: Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch,
Deutsch und Russisch.

50 Beförderungsschreiben vom 10. Januar 1967, unterzeichnet vom Rektor von UMK
Prof. W. Łukaszewicz – Autor besitzt die Kopie.

51
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 1.

52
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 1.
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Rechts verbunden. Dieser Grad wurde ihm an der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität (UAM) zu Posen am 20. April 1971 verliehen,53 denn die thorner
Nikolaus-Copernicus-Universität hatte damals kein Recht auf Habilitation
auf dem Gebiet der rechtlichen Wissenschaften.54 Die Entscheidung des
Rates der Fakultät des Rechts und der Verwaltung von UAM wurde
bereits am 22. Juni 1971 vom zuständigen Minister bestätigt.55 Die Grund-
lage des Habilitationsverfahrens war die Monographie Emfiteuza według
prawa rzymskiego [Emphyteuse nach römischem Recht], die im Jahre 1970
in Thorn veröffentlicht wurde. Auf das Thema der Habilitationsarbeit hat
ihn Prof. Kazimierz Kolańczyk gebracht, W. Bojarski hat sich noch nach
Jahren erinnert und zwar nach früheren Gesprächen mit dem Prof. W.
Osuchowski.56 Dieser war „der damalige König der polnischen Romani-
sten“ – wie das von Anna Bojarska in ihren Erinnerungen notiert wurde,57

und S. Salmonowicz hat zugestanden, dass „die Habilitationen ohne seinen

53
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 1. Begutachter in dem

Habilitationsverfahren waren die Professoren K. Kolańczyk, W. Osuchowski und
A. Wiliński, der die negative Begutachtung mit Vorwürfen in Bezug auf die romanisti-
schen Fähigkeiten des Habilitanden geschrieben hat, was erwähnenswert ist. Nach einem
sehr gelungenen Kolloquium hat er den Antrag auf Verleihung des Grades des habilitier-
ten Doktors an W. Bojarski befürwortet – die Abstimmung war einstimmig. Mehr dazu
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 63. In Bezug auf die o.g. negative Begutachtung
des Prof. A. Wiliński sind hier die Worte seines Schülers, des Prof. Marek Kuryłowicz
erwähnenswert, die in einem gewissen Grad die Gründe dazu erklären: „Prof Wiliński war
als Meister der Quellenanalyse bekannt und hat die Probleme der Kritik der Texte stark
betont.“ – M. Kuryłowicz, „Prof. dr Adam Wiliński (w 100-lecie urodzin i 60-lecie dok-
toratu)“ [tłumaczenie na niemiecki], Studia Iuridica Lublinensia 12 (2009), S. 25. Władysław
Bojarski hat damals auf den damaligen einzigen in Thorn zur Verfügung stehenden
Herausgaben von Corpus Iuris Civilis – s. Bojarska, Wspomnienia (o. Amn. 16), S. 63.

54 Das Recht auf Verleihung des wissenschaftlichen Grades des habilitierten Doktors
der Rechtswissenschaften der rechtlichen Fakultät von UAM hat er im Jahre 1975 erwor-
ben – s. Z. Witkowski & Krystyna Kamińska, 60 lat Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945–2005, Thorn 2006, S. 34.

55
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 64.

56 Der Prof. K. Kolańczyk hat in dem an W. Bojarski gerichteten Brief vom 9. Dezem-
ber 1965 direkt geschrieben: „zum Thema der Habilitationsarbeit möchte ich noch nicht
Stellung nehmen; jetzt ist dafür der Prof. Osuchowski zuständig” – der Brief aus Hausar-
chiv wurde dem Autor von Frau Agnieszka Bojarska zur Verfügung gestellt.

57
Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 61.
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Anteil schwierig gewesen wären, da er einer von wenigen damaligen
ordentlichen Professoren des römischen Rechts im Lande war“.58 Die
Monographie von W. Bojarski zu der römischen Emphyteuse wurde in der
romanistischen Gesellschaft wahrgenommen. Die Rezensionen dazu wur-
den in der Zeitschrift Czasopismo Prawno-Historyczne (der Autor war Gerard
Kuleczka)59 sowie in der angesehenen Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte RA (von Adalbert Polaček)60 veröffentlicht. 

Mit der Problematik des Sachenrechts und der Agrarbedingungen des
Römischen Reichs, die ihren Ursprung in der Habilitationsarbeit hatte,
hat sich W. Bojarski auch später mit Erfolg beschäftigt. Wie er selbst
betont hat, hat er sich dafür interessiert, weil „seit der Zeit des Prof. Sta-
nisław Wróblewski kein anderer polnischer Romanist sich mit diesem
Bereich des römischen Rechts näher beschäftigt hat“.61 Beweise dafür
sind die Artikel über den Zwang der Bewirtschaftung des Brachlandes
(epibole) im Römischen Reich,62 über Geschichte der Emphyteuse in der
Zeit nach dem Justinian i,63 ius in agro vectigali,64 über das Problem der
Funktion und der Bedeutung der römischen Emphyteuse65 sowie über die
wichtige Frage von res incorporales in dem römischen Recht.66 Es ist
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58
Salmonowicz, Życie jak osioł (o. Anm. 41), S. 129.

59 Czasopismo Prawno-Historyczne 22.2 (1970), S. 258–261.
60 ZRG RA (1975), S. 454–455.
61 Referat von Władysław Bojarski über sein Interesse und seine Erfolge in der Tätigkeit

als Wissenschaftler, Forscher, Didaktiker, Erzieher und Aktivist, S. 2 – Autor besitzt die
Kopie der Schreibmaschinenschrift.

62
W. Bojarski, „Przymus zagospodarowania nieużytków (epibole) w cesarstwie rzyms-

kim według konstytucji cesarskich iii–v w.“ [Epibole im römschen Reich nach den kaiser-
lichen Konstitutionen, iii.–v. ,Jhdrt.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Prawo 10 (1971), S. 45–58.

63
W. Bojarski, „Zarys pojustyniańskich dziejów emfiteuzy“ [tłumaczenie na niemie-

cki], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Prawo, 11 (1972), S. 45–58.
64

W. Bojarski, „Ius in agro vectigali“, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka, Prawo 12 (1973), S. 57–68.

65
W. Bojarski, „Fonction et importance de l’emhytéose romaine“, Acta Universitatis

Nicolai Copernici, Prawo 13 (1974), S. 3–17.
66

W. Bojarski, „Problem res incorporales w prawie rzymskim“ [Res incorporales im römi-
schen Recht], Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo 17 (1979), S. 21–37.
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erwähnenswert, dass die Problematik der letzten genannten Publikation
zum Anreiz zu breiteren Untersuchungen im Rahmen dieser interessan-
ten Frage für einen Schüler des Professors Bojarski – Wojciech Dajczak
wurde.67

Vom römischen Sachenrecht handelte auch die sog. „Professorenar-
beit“ von Władysław Bojarski. Es wird die Monographie Pożytki naturalne
w prawie rzymskim [Sachfrüchte im römischen Recht] gemeint, die in
Thorn im Jahre 1979 veröffentlicht wurde. Die Idee der Bearbeitung die-
ses Themas kam während des Aufenthaltes von W. Bojarski auf dem wis-
senschaftlichen Stipendium der italienischen Regierung in Rom (Novem-
ber 1972–Februar 1973), während dessen es ihm gelang, die Suche nach
Quellen und Bibliographie dieser Frage zu machen.68 Bereits im Jahre
1976 hat Władysław Bojarski sein Interesse an der Frage des natürlichen
Nutzens mit einem wissenschaftlichen Artikel „signalisiert“69 und drei
Jahre später hat er die erwähnte Monographie veröffentlicht. Henryk
Kupiszewski hat darüber Folgendes geschrieben: „Die Arbeit erfüllt in
der romanistischen Literatur das erhebliche Loch. Vor kurzem hat dar-
auf M. Kaser in seinem Handbuch für römisches Privatrecht aufmerksam
gemacht. Seit den Untersuchungen von L. Petrażycki wurde diese Frage
beiseite gelegt“.70 Kein Wunder also, dass das Buch, genauso wie die
frühere Monographie, die der römischen Emphyteuse gewidmet war, in
der Weltromanistik wahrgenommen wurde. Bereits W. Dajczak hat kor-

67
W. Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu praw

rzeczowych“ w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007, S. 20: „Die Idee zum Stu-
dium von res incorporales ist während der letzten Gespräche mit meinem Meister, dem ver-
storbenen Prof. Władysław Bojarski entstanden, der diese Frage in die polnische Roma-
nistik eingeführt hat“.

68 Autoreferat von Władysław Bojarski über sein Interesse und seine Erfolge in der
Tätigkeit als Wissenschaftler, Forscher, Didaktiker, Erzieher und Aktivist, S. 2 – Autor
besitzt die Kopie der Schreibmaschinenschrift.

69
W. Bojarski, „Problem definicji pożytków naturalnych w prawie rzymskim“ [Die

Definition der Sachfrüchte im römischen Recht], Acta Universitatis Nicolai Copernici,
Prawo 14 (1976), S. 21–37. 

70 Prof. dr hab. Henryk Kupiszewski, Begutachtung zu Verleihung des wissenschaftli-
chen Grades des außerordentlichen Professors Doz. Dr. habil. an Władysław Bojarski
vom 6. April 1981, S. 1–2 (Autor besitzt die Kopie des Dokumentes).
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rekt bemerkt: „Es ist die bemerkenswerte Tatsache, dass diese auf Pol-
nisch geschriebene Arbeit zu der Diskussion in Spalten der ausgezeich-
neten Zeitschrift [Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – A.
S.] den berühmten ausländischen Romanisten Adalbert Polaček“ ermu-
tigt hat.71 Wie auch immer hat die Bearbeitung der weiteren wissen-
schaftlichen Monographie ermöglicht, beim Staatlichen Rat den Antrag
einzureichen, den Dozenten Władysław Bojarski zum außerordentlichen
Professor zu ernennen. Trotz der positiven Entscheidung des damaligen
Ausschusses für Qualifikationen für Mitarbeiter der Wissenschaft (vom
8. April 1981) wurde die Ernennung aus politischen Gründen bis zum
Frühling 1987 blockiert. Die endgültige außerordentliche Professoren-
würde wurde ihm erst im März 1987 verliehen. Den entsprechenden
Beschluss des Staatlichen Rates dazu vom 26. März 1987 hat der damali-
ge Leiter dieser Behörde Wojciech Jaruzelski unterzeichnet.72 Die Feier
der Verleihung fand im Belvedere-Palasts am 27. April 1987 statt und die
Verleihungsurkunden wurden vom damaligen Ministerpräsidenten der
Volksrepublik Polen Kazimierz Barcikowski ausgehändigt.73

Im Jahre 1989 ist in Thorn die weitere, bereits die dritte Monographie
von W. Bojarski – „Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza.
Prawo materialne [Johan Jelonek – Cervus von Tuchel und seine juristi-
schen Werke. Materielles Recht] erschienen. Professor Bojarski wurde
laut seinen Erinnerungen zu der Bearbeitung von Jelonek Cervus und des-
sen Werken vom Prof. Zbigniew Zdrójkowski, dem ausgezeichneten
Tucheler von Thorn und dem Fakultätskommilitonen ermutigt.74 Rezen-
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71
Dajczak, „Władysław Bojarski“ (o. Anm. 39), S. 427. Rezension von A. Polaček ist bei

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (1981) erschienen,
S. 520–522. Eine relativ umfangreiche Rezension der besprochenen Arbeit von W. Bojarski
von Magdalena Krasoń ist auch in der italienischen Zeitschrift Studia et documenta historiae
et iuris (1984), S. 536–549 erschienen. Darüber hinaus wurde sie vom ungarischen Romanis-
ten G. Hamza in der Schrift Allam-es Jogtudomany kurz besprochen (1985), S. 610–612.

72 Autor besitzt die Kopie des Dokumentes.
73

Bojarska, Wspomnienia (o. Anm. 16), S. 183.
74 Zu Zbigniew Zdrójkowski s S. Kalembka (Hrsg.), s.v. „Zdrójkowski Zbigniew“, [in:]

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004. Materiały do bio-
grafii, Thorn 2006, S. 782.
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sionen des Verlags zu dieser Bearbeitung haben die Professoren Lesiński
und Janusz Sondel geschrieben. Der internationalen romanistischen
Gesellschaft hat Marek Kuryłowicz sie in der Rezensionsnotiz darge-
stellt, die in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte veröffent-
licht wurde.75

Diese Arbeit und das weitere wissenschaftliche, didaktische und orga-
nisatorische Werk von W. Bojarski hat ihm diesmal die verdiente Ernen-
nung ohne unsachliche Verspätungen gebracht. Am 1. Februar 1991
wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt.76

Untersuchungen der Geschichte der romanistischen Tradition in
Polen, die durch Arbeiten am oben erwähnten „Professorenbuch“ haben
im Werk von W. Bojarski weitere Bearbeitungen,77 insbesondere die
gemeinsam mit Zbigniew Noworski vorbereitete Monographie Jan Cer-
vus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. Ustrój sądów i prawo procesowe
[Johan Jelonek – Cervus von Tuchel und seine juristischen Werke.
Gerichtsverfassung und Prozessverfahren] (Thorn 1993) gebracht. Die
Rezension des Verlags dieser Bearbeitung, die die Ergänzung der frühe-
ren selbständig geschriebenen Monographie war, die über das materielle
Recht in den Werken von Cervus handelte, wurde von Krystyna Kamińs-
ka angefertigt und sie wurde in den Spalten von Kwartalnik Historyczny
von Marian Mikołajczyk veröffentlicht.78 Er hat darauf hingewiesen, dass
„die Monographie zu der Erkennung der alten polnischen Städte beiträgt.
Mit ihr bekommt man einen neuen Anblick auf die städtische Jurispru-
denz des sechzehnten Jahrhunderts. Es erweist sich, dass die Arbeiten
von Jelonek hier einen würdigen Platz haben“.79

75 ZRG RA 107 (1990), S. 681–682.
76 Ernennungsschreiben vom 14. Januar 1991 – Autor besitzt die Kopie des Dokumentes.
77 Es sollen hier noch zwei Arbeiten des Professors erwähnt werden: „Prawo rzymskie w

dziełach Tucholczyka“ [Das römische Recht in den Werken von Cervus von Tuchel] –
veröffentlicht in der Zeitschrift Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Prawnicze
125, (1989), s. 8–28 und „Speculum Saxonum und Ius municipale als Quellen des Rechts in
den Werken von Tucholczyk“ – veröffentlicht in dem Periodikum Acta Universitatis Nicolai
Copernici, Prawo 30 (1990), S. 39–56.

78 Kwartalnik Historyczny 101.2 (1994), S. 89–91.
79 Kwartalnik Historyczny 101.2 (1994), S. 91.
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Darüber hinaus hat der Professor Bojarski auf verschiedene Fragen
und Probleme angeknüpft, die hauptsächlich romanistisch waren, die ihn
genagt haben, indem er die Ergebnisse seiner Forschungen in einigen
Dutzenden Studien und Artikel veröffentlicht hat.80 Im Jahre 1996 ist
beispielsweise sein interessanter Artikel über die Todesstrafe in den
Rechten der Städte der Antike erschienen,81 in demselben Jahr wurde
eine wichtige Abhandlung über die Betrachtung der Authentizität der
Texte der römischen Juristen, auf die man sich in der romanistischen
Literatur oft beruft82 und im Jahre 1997 wurde ein interessanter Text von
W. Bojarski über separatio bonorum also ein Text aus dem Gebiet des in
Polen relativ selten geforschten römischen Erbrechts veröffentlicht.83 Im
Jahre 1999 wurde endlich eine interessante Bearbeitung des Professors
unter dem Titel „Stosunki cesarskiego Rzymu z lokalnymi autonomiami
w zakresie sądownictwa“ [Die Verhältnisse zwischen dem kaiserlichen
Rom und den lokalen Autonomien im Prozessverfahren] erschienen.84
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80 Detaillierte Bibliographie Bibliografię prac Profesora Władysława Bojarskiego wurde von
A. Sokala gemacht, [in:] Gajda & Sokala (Hrsgg.), Honeste vivere (o. Anm. 48), S. 627–
630. Romanistische Arbeiten des Professors wurden synthetisch von Maria Zabłocka in
folgenden Bearbeitungen besprochen: Romanistyka polska po ii wojnie światowej, Warszawa
2002 und Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu xxi wieku, Warszawa 2013.

81
W. Bojarski, „Kara śmierci w prawach państw antycznych“ [Todstrafe in den Anti-

ke Rechte], [in:] H. Kowalski & M. Kuryłowicz (Hrsg.), Kara śmierci w starożytnym Rzy-
mie, Lublin 1996, S. 9–22.

82
W. Bojarski, „Remarks on textual reconstruction in Roman law“, [in:] W. Wołod-

kiewicz & Maria Zabłocka, Le droit Romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de
Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, S. 83–89. Auf diese Arbeit haben sich letztens in sei-
nen Monographien u. a. folgende Autoren berufen K. Amielańczyk, Rzymskie prawo
karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006, S. 14; Renata Świrgoń-Skok, Beneficia
spadkowe w prawie rzymskim, Rzeszów 2011, S. 16; Joanna Misztal-Konecka, Bigamia w
prawie rzymskim, Lublin 2011, S. 10; M. Sobczyk, Świadczenie w zamierzonym celu, który nie
został osiągnięty. Studium z prawa rzymskiego, Thorn 2012, S. 26–27 und P. Niczyporuk,
Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie, Białystok 2013, S. 20.

83
W. Bojarski, „Separatio bonorum“, [in:] M. Bąbczyk (Hrsg.), Księga pamiątkowa ku czci

Profesora Leopolda Steckiego, Thorn 1997, S. 603–613.
84 Veröffentlicht in der Arbeit T. Maciejewski (Hrsg.), Dzieje wymiaru sprawiedliwości,

Koszalin 1999, S. 11–20.



WŁADYSŁAW BOJARSKI – PATERFAMILIAS

Es ist hier auch zu bemerken, dass an den Professor eigentlich das
ganze berufliche Leben lang das Problem der Gerechtigkeit (epikeia –
aequitas) nagte. Wie ich bereits erwähnt habe, hat er mit der Forschung
dieser Frage eigentlich mit seinem wissenschaftlichen Abenteuer ange-
fangen, indem er im Jahre 1959 während des Studiums bei Studium Gene-
rale Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum Cracoviae in Kraków seine
Arbeit für den danach erworbenen Grad lectoratus bearbeitet hat. Das
Thema wurde später noch einmal in den im Jahre 1987 veröffentlichten
Artikel aufgenommen,85 worüber schon gesprochen wurde. Es ist auch
bekannt, dass er auch eine größere Monographie zu dieser Frage geplant
hat. Er hat es aber mit der Realisierung nicht geschafft.86

Professor Bojarski hat auch Rezensionen und Rezensionsnoten
geschrieben. Er hat beispielsweise noch in der Zeit seines Aufenthaltes in
Kraków (als er am Seminar des Professors W. Osuchowski teilgenommen
hat, worüber bereits gesprochen wurde) die Rezension der Monographie
Vim dicere. Studia nad genez  procesu rzymskiego veröffentlicht.87 In der Zeit
seines Aufenthaltes in Warszawa (Seminar des Prof. H. Kupiszewski) hat
er eine umfangreiche Rezension der italienischen Arbeit Studi sulla deiec-
tio bearbeitet.88 Im Jahre 1976 hat er endlich die Notiz zu der Arbeit von
Józef Glemp (des späteren Kardinals und des Primas Polens) unter dem
Titel De conceptu fictionis iuris apud Romanos (Roma 1974) veröffentlicht.89

Sein Wissen hat Władysław Bojarski auch mit den Lesern der populär-
wissenschaftlichen Zeitschriften geteilt, indem er im Jahre 1975 in den
Spalten von Meander den Artikel unter dem Titel „Prawne formy zapobie-
gania kryzysowi w rolnictwie w okresie późnego cesarstwa rzymskiego“
veröffentlicht hat.90

85
Bojarski, „Wpływ epikei“ (o. Anm. 36).

86 Erinnerungen von Dajczak, „Władysław Bojarski“ ( o. Anm. 39), S. 428.
87

M. Staszków, Vim dicere. Studia nad genezą procesu rzymskiego, Wrocław 1961 – Rezen-
sion in Czasopismo Prawno-Historyczne 17.1 (1965), S. 269–274.

88
G. Nicosia, Studi sulla deiectio i, Milano 1965 – Rezension in Czasopismo Prawno-His-

toryczne 19.2 (1967), S. 187–192.
89 Czasopismo Prawno-Historyczne 28.2 (1976), S. 311.
90 [Rechtsmittlen gegen Agrarkrisen in dem späteren römischen Reich], Meander 30.2–3
(1975), S. 76–87.
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Ergänzungen zu der wissenschaftlichen Aktivität des Professors waren
zahlreiche Auftritte auf gesamtpolnischen und insbesondere auf auslän-
dischen Kongressen, Seminaren und wissenschaftlichen Symposien (z. B.
in Rostock, Rom, Neapel San Sebastian, Pisa, Amsterdam und Oxford)
sowie aktive Mitgliedschaft in den zahlreichen polnischen und interna-
tionalen wissenschaftlichen Gesellschaften und Forschungsgruppen.91

Władysław Bojarski war also Mitglied der wissenschaftlichen Gesell-
schaft in Thorn (Mitglied der iv. Abteilung), der polnischen Gesellschaft
für Geschichte, der polnischen philologischen Gesellschaft sowie des
Vereins der polnischen Kanonisten.92 Seit 1985 bis zu seinem Tode war er
auch Mitglied des Ausschusses für die Rechte der Antike beim Komitee
für Wissenschaften über die Kultur der Antike (KNoKA)93 und in den
Jahren 1996–1998 war er der Leiter dieses Ausschusses.94 Seit 1987 wurde
er für KnoKA gewählt – das letzte Mal war für die Amtszeit 1999 – 2002,
die er nicht beendet hat. Man kann hier erwähnen, dass der Professor
Bojarski in der letzten Amtszeit das Mitglied des Präsidiums des Komi-
tees war.95 Seit 1987 war er auch Mitglied von Centre de Documentation
des Droits Antiques in Paris.96

Professor Władysław Bojarski hat mehrmals Forschungen im Ausland
geführt (u. a. in Rom, Padua und Angers). Er war auch zweimal (im Jahre
1987 und 1990) Gastprofessor in Neapel.97 Während dieser Reisen hat er
viele namhafte Romanisten kennengelernt, dabei den Prof. Eduardo Vol-
terra und den Prof. Max Kaser. Er hat auch viele wissenschaftliche Kon-
takte und Freundschaften aufgenommen, u. a. mit dem Prof. Mario Tala-
manca, Prof. Luigi Capogrossi Colognesi, oder mit dem Prof. Luigi
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91
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 2.

92
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 2.

93
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 2.

94 S. das Schreiben des Leiters von KNoKA des Prof. W. Wołodkiewicz vom 10. Febru-
ar 1997 – Autor besitzt die Kopie des Dokumentes.

95 S. das Schreiben des Leiters der i. Fakultät für Sozialwissenschaften von PAN, des
Prof. J. Holzer vom 16. Juli 1999 – Autor besitzt die Kopie des Dokumentes.

96
Bojarski, „Informacja bio- i bibliograficzna“ (o. Anm. 7), S. 2.

97 S. Dajczak, „Władysław Bojarski“ (o. Anm. 39), S. 426.
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Labruna – worüber später gesprochen wird. Er hat sich auch mit interna-
tionalen Forschergruppen beim italienischen Consiglio Nazionale delle
Ricerche verbunden.98

3. Der Professor Bojarski wusste seine wissenschaftliche Arbeit mit
der Didaktik und Organisationsaktivitäten für die Fakultät und Hoch-
schule zu verbinden. Er hat in Thorn Vorlesungen zum römischen und
kanonischen Recht99 und seit 1. Februar auch als der ordentliche Profes-
sor Vorlesungen beim Lehrstuhl des römischen Rechts und der
Geschichte des gerichtlichen Rechts bei UAM in Poznań100 gehalten. Es
wurde ihm auch an der Katholischen Universität Lublin zu arbeiten vor-
geschlagen, was er aber er abgelehnt hat.101 In Thorn hat er aus diesen
Fächern auch Magisterseminare und das so. Hochseminar für Personen
geführt, die schon wissenschaftliche Titeln geworben haben. Diese Semi-
nar versammelte sowohl die Schüler des Professors aus Thorn, als auch
aus anderen Studienkreisen (u. a. aus Danzig, Łódź, Posen und War-
schau). Lange und oft leidenschaftliche102 Diskussionen über die Wissen-
schaft, die in dem Seminarraum in der alten „Harmonika“ – wie das alte
Gebäude der juristischen Fakultät in Thorn allgemein genannt wurde,
hatten ihr Ende am Wein in einer Gaststätte in Thorn und manchmal in
dem gastfreundlichen Haus von Bojarscy. Auf diese Art und Weise, in
der vortrefflich wissenschaftlichen und freundschaftlicher Atmosphäre
ist die oben erwähnte „romanistische Schule in Thorn“ entstanden, aus
der die ziemlich große Gruppe der heutigen Professoren stammt, die

98 S. Dajczak, „Władysław Bojarski“ (o. Anm. 39), S. 426.
99 Er hat auch andere Vorträge aus diesen Fächern (Übungen und Seminare) und abhän-

gig vom Bedarf aus anderen Fächern (z. B. Konfessionsrecht, Einführung in die Rechts-
wissenschaft und Rhetorik) gehalten.
100 S. das Schreiben des Rektors von UAM vom 29. Januar 1992 bezüglich der Einstellung
von W. Bojarski – Autor besitzt die Kopie des Dokumentes.
101 Dazu s. das Schreiben des Dekans der juristischen Fakultät von KUL, des Pfarrers
Prof. M. Stasiak vom 28. März 1994 – Autor besitzt die Kopie des Dokumentes.
102 Es ist bemerkenswert, dass der Professor die Teilnehmer der Gespräche bei zu hitzi-
ger Atmosphäre mit folgender Feststellung beruhigt hat: „Merkt euch! Man kann die Stel-
lung zu etwas nehmen, man soll aber auf dieser Stellung nicht sitzen“.
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heute in einigen Studienkreisen (in Thorn, Posen, Łódź und Stettin) tätig
ist.103 Es sollen hier zum Beispiel die Professoren Wojciech Dajczak
(heute UAM in Posen), Anna Pikulska-Radomska (Universität Łódź),
Ewa Gajda (heute Universität Stettin) sowie die bis heute noch mit
Thorn verbundenen Professoren Wiesław Mossakowski, Bartosz
Rakoczy und Andrzej Sokala genannt werden. Es ist bemerkenswert, dass
die damals angeknüpften Bekanntschaften bis heute andauern. 

Professor Władysław Bojarski war der formelle Betreuer der fünf ver-
teidigten Doktorarbeiten im Bereich des römischen und kanonischen
Rechts der folgenden Personen: Andrzej Sokala104 (römisches Recht –
1989), Wiesław Mossakowski105 (römisches Recht – 1990), Zofia Mądras-
zewska106 (römisches Recht – 1990), Wojciech Dajczak107 (römisches
Recht – 1994) und Ewa Gajda108 (kanonisches Recht – 1999). Es soll hier
auch die Betreuung der Doktorarbeit des Seminarteilnehmers von Wła-
dysław Bojarski – Bartosz Rakoczy (kanonisches Recht – 2001) erwähnt
werden, der formell wegen des Todes des Professors die Arbeit beendet
und unter wissenschaftlicher Leitung des Freundes von Wiesław Bojar-
ski, des Paters Professors Bronisław Wenanty Zubert OFM aus KUL ver-
teidigt hat.

Darüber hinaus war Professor Bojarski der Rezensent in einigen Pro-
fessuren sowie in einigen gelungenen Habilitationen folgender Personen:
Edward Szymoszek (römisches Recht – 1992),109 Bronisław Sitek (römi-
sches Recht – 1998),110 Pater Antoni Dębiński (römisches Recht – 1996),111
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103 Dazu s. auch die Erinnerung von Dajczak, „Władysław Bojarski“ (o. Anm. 39), S. 428.
104 Dissertation zum Thema: Lenocinium w prawie rzymskim, Thorn 1989.
105 Dissertation zum Thema: Accusator w rzymskich procesach de repetundis w okresie republi-
ki, Thorn 1990.
106 Dissertation zum Thema: Zasiedzenie w prawie rzymskim a dawnym prawie polskim, Thorn 1990.
107 Dissertation zum Thema: Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim, Thorn 1994.
108 Dissertation zum Thema: Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w
prawie kanonicznym, Thorn 1999.
109 Habilitationsschrift unter dem Titel: Iudex w literaturze procesowej xii–xiii w., Breslau 1992.
110 Habilitationsschrift unter dem Titel: Pojęcie sprawiedliwo ci w konstytucjach Dioklecja-
na i Konstantyna [tłumaczenie na niemiecki], Kraków 1996.

111 Habilitationsschrift unter dem Titel: Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995.



WŁADYSŁAW BOJARSKI – PATERFAMILIAS

Andrzej Sokala (römisches Recht – 1999),112 Wojciech Dajczak (römi-
sches Recht – 1999),113 Anna Pikulska-Radomska (römisches Recht –
1999).114 Er war auch Rezensent in einigen Promotionsverfahren, u. a. bei
Błażej Wierzbowski (UMK – römisches Recht – 1975), Jacek Dmowski
(UG – römisches Recht – 1978), Franciszek Hinc (UJ – römisches Recht
– 1983) und Marek Stefański (Pedagosische Hauptschule in Bromberg –
kanonisches Recht – 1992). Er hat auch zahlreiche Rezensionen des Ver-
lages geschrieben, wie z. B.: Rezension der Arbeit von W. Litewski Pig-
nus in causa iudicati captum (Krakau 1974) sowie der Arbeit von J. Sondel
Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense (Krakau 1982).

Ergänzung der didaktischen Aktivität des Professors Władysław
Bojarski waren Handbücher und Skripten (selbständig oder mit mehreren
Autoren bearbeitet). Einige davon werden heute in ein paar Studienkrei-
sen benutzt. Im Jahre 1978 wurde in Thorn das Skript Historia prawa. i.
Starożytność [Rechtsgesichte. i. Altertum] herausgegeben, welches
gemeinsam mit B. Wierzbowski geschrieben wurde.115 Rezensionen des
Verlages zu dieser Bearbeitung haben die Professoren aus Kraków
W. Litewski und J. Sondel geschrieben. M. Kuryłowicz hat richtig
bemerkt, dass diese Bearbeitung und die anderen Bearbeitungen die
Folge der „Einführung“ des Faches „Geschichte des Rechts“ in das Pro-
gramm des juristischen Studiums war, welches die Geschichte des Rechts
(ohne Geschichte der Struktur) seit ältester Zeit umfasste…“.116

In demselben Jahr ist auch ein Skript für die Studenten des i. Studien-
jahres von Jura Historia ustroju Polski na tle powszechnym [Die Geschichte der

112 Habilitationsschrift unter dem Titel: Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim, Thorn 1998.
113 Habilitationsschrift unter dem Titel: Zwrot bona fides w rozstrzygni ciach dotycz cych

kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Thorn 1998.
114 Habilitationsschrift unter dem Titel: Lichwa w państwie i prawie republikańskiego

Rzymu, Łódź 1999.
115 Błażej Wierzbowski, im Jahre 1978 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Abtei-

lung für das römische recht von UMK Thorn.
116

M. Kuryłowicz, „Prawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej“, [in:]
A. Dębiński & Monika Wójcik (Hrsgg.), Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce,
Lublin 2004, S. 171.
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Verfassung Polens] erschienen, dessen vier erste Kapitel (der Reihe nach:
„Państwa despotyczne, polis, państwa hellenistyczne“ [Despotische Staa-
ten, Polis und Hellenistische Staaten] und „Imperia średniowieczne“ [Mit-
teralterliche Reichen]) eben von W. Bojarski geschrieben wurden. Eine
weitere didaktische Bearbeitung des Professors war das selbständige Hand-
buch Prawo rzymskie [Römisches Recht] , welches in geänderten, verbes-
serten und ergänzenden Fassungen dreimal erschienen ist (Thorn 1983,
1994 und 1999). Rezensenten des Verlages der ersten und zweiten Auflage
dieser unter den Studenten populären Bearbeitung waren J. Kodrębski und
J. Sondel. Im Jahre 1990 ist ebenfalls in Thorn ein weiteres von W. Bojar-
ski in Kooperation mit W. Dajczak und A. Sokala bearbeitetes Skript Prze-
wodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego [Ein Führer für Übungen in römischen
Recht] erschienen. Diese Bearbeitung wurde sogar viermal in den polni-
schen und ausländischen wissenschaftlichen Zeitschriften rezensiert.117

Erfahrungen in der Nutzung dieses Hilfsverlages wurden zur Grundlage
der Bearbeitung des Buches Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego
[Verba iuris. Regeln und Fälle aus dem römischen Recht] durch die erwähn-
te Autorengruppe (unter Leitung von W. Bojarski), das dreimal verbessert,
ergänzt und herausgegeben wurde (Thorn 1995, 2000 und 2007).

Organisationsfähigkeiten, wissenschaftliches Werk sowie Redlich-
keit, Ehrlichkeit sowie die Zuverlässigkeit waren die Gründe dazu, dass
der Professor Bojarski – auch aus eigenem Antrieb – mit vielen wichtigen
und ehrenhaften akademischen Aufgaben beauftragt wurde. Er hat diese
auch niemals abgelehnt, denn er glaubte, dass diese munera publica seine
Pflicht und sui generis Bezahlung der Schuld sind, die er der Hochschule
und seinem Milieu gegenüber hat. Neben der langjähriger Leitung des
Lehrstuhls des römischen Rechts bei UMK in den Jahren 1991–2000, des
Lehrstuhls des kanonischen Rechts bei UMK, welcher wegen seiner stän-
digen Bemühungen reaktiviert wurde,118 war er eine gewisse Zeit lang
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117
A. Kremer [in:] ZRG RA 109 (1992), S. 742–744; F. Wycisk [in:] Białostockie Studia

Prawnicze 1 (1992), S. 203–242; A. Pikulska in dem italienischen Periodikum Index 21
(1993), S. 590–591 und J. Zabłocki [in:] Prawo Kanoniczne 36 (1993) Nr. 1–2, S. 247–250.
118 In den ersten Jahren der Existenz der Fakultät wurde der Lehrstuhl des kirchlichen
Rechts vom Pfarrer Prof. Michał Wyszyński geleitet – er wurde Ende 1947 aufgelöst. Der
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stellvertretender Leiter des Lehrstuhls der politischen und rechtlichen
Doktrinen bei UMK.119 In den Jahren 1973–1983 war er Vorsitzender des
wissenschaftlichen Rates des Instituts für Geschichte und Recht der
Fakultät für Recht und Verwaltung bei UMK. Im Jahre 1975 wurde der
damalige Doz. Dr. habil. Władysław Bojarski als Prodekan der Fakultät
für Recht und Verwaltung bei UMK ernannt, wo er seit 1. September
1975 bis 31. August 1978 tätig war.120

In der neuen politischen Situation in den unruhigen Jahren von der
„ersten“ „Solidarność” wurde er zum Prorektor von UMK für Lehren
gewählt. Diese Funktion hat er seit 1. September 1981 bis zum 4. August
1982 ausgeübt, als ein Teil der Rektorengruppe der Universität vom
Minister in dem Kriegsrecht abberufen wurde.121

In Anerkennung der wissenschaftlichen, didaktischen und organisato-
rischen Verdienste wurde der Professor mehrmals mit zahlreichen Prei-
sen und Auszeichnungen gewürdigt. Unter den Auszeichnungen kann das
Goldene Verdienstkreuz genannt werden, welcher ihm mit dem
Beschluss des Staatsrates vom 26. August 1987 verliehen wurde,122 die
Medaille des Ausschusses für die staatliche Bildung, die W. Bojarski mit
der Entscheidung des Ministers für staatliche Bildung vom 14. Oktober
1991 verliehen wurde,123 Medaille des 40. Jubiläums der Nikolaus-

im Jahre 1991 auf UMK wieder gebrachte Lehrstuhl des kanonischen Rechts war die erste
derartige Einheit in der staatlichen Hochschule in Polen, die nach dem politischen
Durchbruch im Jahre 1989 entstanden ist.
119 In den Jahren 1974–1976, nach dem Weggang des Prof. W. Kornatowski – s. Wit-

kowski & Kamińska, 60 lat Wydziału (o. Anm. 54), S. 100.
120 Kopie des Dokumentes über die Berufung, die vom damaligen Rektor von UMK
unterzeichnet wurde, befindet sich im Besitz des Autors.
121 Umstände für die Abberufung der Rektorengruppe von „Solidarność“ von UMK
(S. Dembiński, W. Bojarski und S. Kalembka) werden in Details von Kalembka beschrie-
ben, Urywki wspomnień … , Thorn 2009, S. 226 und weiter.
122 S. das Schreiben des Rektors von UMK vom 16. November 1987 – Autor besitzt die
Kopie des Dokumentes.
123 S. das Schreiben des Prorektors von UMK für Organisieren und Verwaltung der Uni-
versität vom 29. Oktober 1991, das über diese Tatsache informiert – Autor besitzt die
Kopie des Dokumentes.
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Copernicus-Universität (im Jahre 1986)124 sowie die von ihm meist
geschätzte Medaille „für die Verdienste für die Hochschule“ (im Jahre
1994).125

4. Über die Aufgaben, Ehren und Preise, mit denen der Professor
gewürdigt wurde, könnte man mehr schreiben, aber es ist meines Erach-
tens viel wichtiger, dass alle oder fast alle Menschen, die mit ihm Kon-
takt gehabt haben, ihm Respekt und Freundschaft geschenkt haben, sie
haben ihn geliebt und hoch geachtet. Die Studenten haben ihn geschätzt
und gemocht, sogar die Studenten, denen er nach der Prüfung den Hän-
dedruck gegeben hat und ohne Gespött und geschmackvoll mitgeteilt
hat, dass ein weiteres Treffen notwendig ist. Ich erinnere mich an einen
Jurastudenten aus Peru, der sich nicht ganz viel Mühe beim Lernen gege-
ben hat und die Prüfungen hat er bestanden, indem er bei Prüfern Mit-
leid erweckt hat, da er nach der gehörten Frage normalerweise wieder-
holte: „ich verstehe nicht“, „ich verstehe nicht“. In der Prüfung aus dem
römischen Recht hat er diesen „Streich“ wiederholt und hat sich gewun-
dert, als der Professor Bojarski die Fragen sofort auf Spanisch wiederholt
hat. Als er die Antwort nicht erhalten hat, hat er vom Regal sein belieb-
tes Handbuch über dieses Fach genommen, welches gerade auf Spanisch
geschrieben wurde (J. Iglesias, Derecho romano. Historia e instituciones de
derecho privado, Barcelona 1965), hat es dem überraschten Studenten ein-
gereicht und ihn zur neuen Prüfung nach der Lektüre dieses Buches ein-
geladen. Sowohl der Prüfer als auch der Prüfling haben am Ende gelächelt
und voneinander in Frieden verabschiedet. Ich erinnere mich, dass den
Studentinnen, die bald die Prüfung aus römischem Recht ablegen sollen,
mitgeteilt wurde, dass beim Professor Bojarski, der von Studenten
„Bojar“ genannt wurde, die schwangeren Frauen nicht durchfallen wür-
den. Das war wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Anzahl der
schwangeren Studentinnen vor der Prüfung aus römischem Recht stark
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124 S. das Schreiben des Rektors von UMK vom 28. Januar 1986 – Autor besitzt die Kopie
des Dokumentes.
125 S. S. Kalembka (Hrsg.), s.v. „Bojarski Władysław“ [in:] Pracownicy nauki i dydaktyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004, Thorn 2006.
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gestiegen ist. Der Professor wusste darüber, aber er hat sie alle „vor-
sichtshalber“ milde behandelt, was nicht bedeutet, dass diejenigen Stu-
dentinnen, denen an Grundwissen gefehlt hat, bestanden haben. Diese
wurden meistens für eine weitere Prüfung verabredet, ohne dass sie
durchgefallen sind.

Von seinen Schülern, die ihn in Massen umgeben haben, wurde er als
unumstrittene Autorität und als ein echter Meister in der guten, alten
Bedeutung dieses Wortes behandelt und zwar nicht nur in den wissen-
schaftlichen Fragen, sondern einfach als ein wunderbarer und wohlwol-
lender Mensch. Wir haben von ihm gelernt, wie man nicht nur die Exe-
gese der römischen und griechischen juristischen Texte übersetzen und
führen soll, sondern auch wie man im Leben handeln soll. Wir, die
Schüler des Professors, haben unsere Zeit in seiner Begleitung nicht nur
dem Beruf der Wissenschaft und der Didaktik gewidmet. Er hat für uns
immer die Zeit gehabt, um beispielsweise bei Meetings mit Wein, bei
gemeinsamen Reisen oder beim Bergwandern über die Politik, Musik
und über unsere privaten Probleme zu sprechen. Als der Verfasser dieses
Textes ihm im Frühling 1999 gesagt hat, dass er Zweifel hat, ob er sich
mehr in organisatorische Fragen der Fakultät engagieren soll und ob er
die ihm vorgeschlagenen Aufgaben des Dekans annehmen soll, hat der
„Chef“, wie wir ihn genannt haben, die Pfeife aus dem Mund gezogen,
den Wein zu Ende getrunken und gesagt: „Andrzej, hast du etwa keine
Schuld gegenüber deiner Fakultät und der Gesellschaft, in der du arbei-
test? Hast du etwa keine Verpflichtungen gegenüber denjenigen, die dich
gebildet haben und dich so gemacht haben, dass du so bist, wie du bist?“.
Ich habe mich ein bisschen geschämt und jeder Zweifel war dann weg.

Der Professor hat wie jeder echte Gelehrte immer wiederholt, dass
seine Aufgabe nicht nur die Führung der wissenschaftlichen Forschun-
gen, sondern auch die Erziehung der Nachfolger ist. Diese heute leider
seltene Einstellung wurde von Maciej Miśkowiec im Nachtrag zu dem
Buch Uczeni polscy o sobie [Polnische Wissenschaftler über sich selbst]
beschrieben:126 „Aufgabe der Gelehrten ist nicht nur, neue theoretischen,

126 Uczeni polscy o sobie i, Warszawa 1988, S. 339. Das wurde ziemlich ähnlich vom Prof.
Michał Heller in der Arbeit Jak być uczonym gefasst, Kraków 2009, S. 47–48.
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intellektuellen Qualitäten zu schöpfen, den Bereich der Erkennung zu
verbreiten, sondern auch das Wissen von der Generation zu der Genera-
tion weiterzugeben. Bildung und Sorge für die kommenden Nachfolger
ist nicht nur von Einführung von Wissen in einen Wissensbereich einge-
schränkt, sondern sie umfasst auch die Erziehung also die Beibringung
der beruflichen Ethik, Beeinflussung des Charakters, Verstärkung des
Verständnisses bestimmter moralischer Normen. In dem Meister-
Schüler-Verhältnis taucht also auch die axiologisch-normative Sphäre;
wir finden in diesem Bereich also solche Werte wie Uneigennützigkeit,
wohlwollender Rat, Ermutigung und Hilfe…“. Wir, seine Schüler, haben
gewusst, dass wir uns auf die wohlwollende Unterstützung und auf die
Hilfe des Professors verlassen können. Wir haben gefühlt, unter seiner
Obhut zu sein – unter der Obhut des zuverlässigen Betreuers, von dem
Tadeusz Kotarbiński in einer von seinen berühmtesten Abhandlungen
richtig geschrieben hat.127

Professor Władysław Bojarski mochte Menschen und hat demzufolge
viele Freunde gehabt. Unter den polnischen Romanisten war er allgemein
hoch geschätzt und beliebt – er pflegte nahe Beziehungen mit den bereits
erwähnten Professoren Henryk Kupiszewski und Janusz Sondel sowie
mit Professoren Jan Kodrębski, Marek Kuryłowicz, Władysław Rozwa-
dowski, Witold Wołodkiewicz und mit Maria und Jan Zabłoccy. Echt
freundschaftlich waren die Kontakte des Professors Bojarski mit vielen
ausländischen Gelehrten. In diesem Kreis waren insbesondere hervorra-
gende italienische Romanisten Mario Talamanca, Luigi Capogrossi Colo-
gnesi sowie Luigi Labruna (er war nota bene Ehrendoktor der Universität
Thorn),128 Romuald Szramkiewicz (Franzose der polnischen Herkunft –
ein ausgezeichneter Romanist und Historiker des französischen
Rechts)129 sowie ein ausgezeichneter Romanist Hans Ankum (Professor
der Universität Amsterdam). Es gab auch mehrere Freunde des Profes-
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127
Kotarbiński, Medytacje (o. Anm. 1), S. 63–67.

128 Luigi Labruna hat diese Auszeichnung durch Mühe des Professors Bojarski auf den
Antrag des Rates der Fakultät des Rechts und der Verwaltung von UMK am 25.
November 1993 erhalten.
129

Salmonowicz, Życie jak osioł (o. Anm. 41), S. 282–283.
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sors in der Umgebung von Thorn, nicht nur an der Universität. Das Haus
von Agnieszka und Władysław Bojarscy (sowohl in der Broniewskiego-
strasse, als auch in der Kochanowskiegostrasse und später in der Boro-
wiackiej-straße) war immer gastfreundlich, welches von Prof. Stanisław
Salmonowicz richtig als einer der wenigen „Salons“ in dem akademischen
Kreis von Thorn genannt wurde, konnte man bei verschiedenen Gele-
genheiten u. a. den Physiker Prof. Stanisław Dembiński (in seiner Rekto-
rengruppe war der Prof. Bojarski; er wurde später zum Senator der Repu-
blik Polen), den Historiker Sławomir Kalembka (Prorektor der
genannten Gruppe, der später zum Rektor von UMK wurde), den Physi-
ker Prof. Andrzej Kossakowski, Mathematiker Prof. Andrzej Tyc (den
späteren Woiwoden von Thorn und Senator der Republik Polen ), den
Historiker Kazimierz Wajda, den Astronomen Andrzej Woszczyk
(langjähriger Vorsitzender von TNT in Thorn), den Chemiker Prof.
Wojciech Czerwiński, den Dr. Stefan Nielek (der langjährige Direktor
der Verwaltung der Universität) sowie den bereits erwähnten Rechtshi-
storiker Stanisław Salmonowicz (Mitglied von PAU) oder den in Thorn
populären akademischen Seelsorger Pater Władysław Wołoszyn SJ sowie
den weiteren Seelsorger und einen bekannten Dichter Pater Wacław
Oszajca SJ treffen. Es ist unmöglich hier alle zu nennen. Es ist meines
Erachtens erwähnenswert, dass der Professor zu diesem namhaften Kreis
oft auch uns, die jungen Menschen, die Anfänger in der Wissenschaft
eingeladen hat und er hat uns auf solche Art und Weise in „die große aka-
demische Welt“ eingeleitet.

Aus Erinnerungen von S. Salmonowicz: „Władek Bojarski… mochte
die Gesellschaft und er war immer die Seele der Gesellschaft“.130 In dem
Haus von Bojarscy „war die Vielfalt der Getränke riesig und die Tische
wurden (trotz der Schwierigkeiten mit Verpflegung) völlig mit guten
Speisen aufgetragen. Gespräche waren lebhaft und spannend“.131 Der
Hausherr – Władysław Bojarski – war: „geistreich intelligent, er hat mit
seiner Kenntnis der Philosophie und Kultur der Antike begeistert und in

130
Salmonowicz, Życie jak osioł (o. Anm. 41), S. 282.

131
Salmonowicz, Życie jak osioł (o. Anm. 41), S. ??????.

845



ANDRZEJ SOKALA

seinem Verhalten konnte man einerseits die gründliche klassische Aus-
bildung und andererseits die Gastfreundlichkeit der südöstlichen Grenz-
gebiete Polens bemerken. Die Freunde von Władek haben seinen feinen
Sinn für Humor genossen und er war die Seele der Gesellschaft mit viel
Optimismus. Einnehmend und bewegend war... die Atmosphäre der
Familienliebe und der gegenseitigen Hochachtung, was wir in dem Gäste-
haus von Bojarscy immer gesehen haben“.132 Die meist charakteristische
Eigenschaft des Professors Bojarski war „der unerschütterliche Glaube
daran, dass jeder Mensch von der Natur ein guter Mensch ist. Władek
hat immer laut dieser Überzeugung gehandelt und er war von dieser
Überzeugung in dem Wirrwarr der komplizierten zwischenmenschlichen
Beziehungen geleitet. Die Quelle davon war sein Verständnis und Wohl-
wollen sowie das ehrliche Interesse für Probleme und Kummer der Men-
schen, mit denen er Kontakt hatte. Wenn Władek die eindeutig missbil-
ligende Meinung gehört hat, hat er immer versucht, Milderungsgründe zu
suchen“.133 Der Professor hatte auch eine besondere Fähigkeit oder sogar
die Gabe zwischen dem tatsächlich Wichtigen und dem ganz Unwesent-
lichen unterscheiden zu können.

Er war ohne Zweifel nicht nur ein hervorragender Gelehrte, Wissen-
schaftler, echter Intellektuelle, was man heute selten finden kann, er war
aber auch ein wunderbarer, freundschaftlicher, gerechter und guter Mensch!

Jede Erinnerung an Professor Bojarski von Personen, die die Gelegen-
heit hatten, ihn kennenzulernen, bringt einen „automatischen“ Gedan-
ken an seine charakteristische Person und den Lebensstil wieder. Der
Professor „hat würdig ausgesehen, hat ruhig die polnische Sprache
gesprochen, dabei war seine Stimme schallend und sie klang wunder-
schön“.134 Dazu kann man das frohe Lächeln, welches vom dichten Bart
glänzt sowie die untrennbare Pfeife im Mund, charmantes Verhalten
gegenüber den Frauen sowie natürliche, nicht gezwungene Eleganz in
Umgang mit Menschen hinzufügen.
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132 S. A. Dębiński, „Pożegnanie Władka“, [in:] Gajda & Sokala (Hrsgg.), Honeste vivere
(o. Anm. 48), S. 15.
133

Dębiński, „Pożegnanie Władka“ (o. Anm. 132), S. 14.
134

Witkowski, „Ostatnie pożegnanie“ (o. Anm. 48), S. 11.
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Professor Władysław Bojarski ist plötzlich und unerwartet nach einer
kurzen Krankheit am 27. März 2000 im Alter von 69 Jahren in Thorn
verstorben und wurde am 30. März desselben Jahres auf dem Friedhof in
Thorn in der Wybickiego-Straße begraben.135

Ein Zeichen für die riesige Sympathie und den Respekt, was der Pro-
fessor in der Gesellschaft genossen hat, sind die nach seinem Tode erwie-
senen Ehrerbietungen. Es wurde sogar ein Gedenkbuch Honeste vivere…
zu seiner Ehrerbietung mit Teilnahme über fünfzig Autoren veröffent-
licht136 und ein Hörsaal in dem neuen Gebäude der Fakultät für Recht
und Verwaltung der Universität Mikołaj Kopernik in Thorn heute den
Namen des Professors trägt137 – ähnlich wurde die Straße genannt, an der
sich die Fakultät befindet.138

Ich beende an dieser Stelle die Erinnerung an den Professor Bojarski,
da er mir beigebracht hat, dass alles Grenzen hat. Der Professor war ein
bescheidener Mensch, er mochte nicht Prunk und übertriebene Feier-
lichkeit. Als bei der Begräbnisfeier während einer Trauerrede in der Aula
der Universität das Licht erloschen ist, habe ich und mehrere dort ver-
sammelte Personen, die den Professor gut gekannt haben, das als ein Zei-
chen empfunden: „Macht Schluss bitte, meine Lieben!“.

Zum Schluss muss ich aber an einen der beliebtesten römischen
Sprüche erinnern, der häufig wiederholt wurde. Der Autor des Spruches
war einer der besten Juristen aller Zeiten Domitius Ulpianus: Iuris prae-
cepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.139

135 S. Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (o Anm. 125).
136

Gajda & Sokala (Hrsgg.), Honeste vivere (o. Anm. 48). Die feierliche Darstellung des
Buches fand in der Fakultät des Rechts und der Verwaltung von UMK Thorn am 19.
November 2001 statt.
137 Die feierliche Enthüllung der Gedenktafel fand am 3. Juni 2003 statt.
138 Einen entsprechenden Beschluss dazu hat der Stadtrat von Thorn am 29. Oktober
2009 gefasst (Beschluss Nr. 666/09).
139 D. 1.1.10.1 (Ulp. 1 reg.): „Gebote des Rechts lauten folgenderweise: ehrlich leben, dem
Nächsten nicht zuleide tun und jedem das geben, was er sich wünscht“. An diesen Spruch
hat der Prof. Bojarski u. a. in seinem Wahlauftritt am 13. Mai 1981 erinnert, als er um die
Stelle des Prorektors geworben hat. Er hat daran auch in der am 1. Oktober 1991 gehaltener
Vorlesung während der feierlichen Eröffnung des 47. Studienjahres bei UMK erinnert
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Es besteht für mich kein Zweifel, dass der Professor diese Worte nicht
nur als einen angenehmen, schön klingelnden Schmuck betrachtet hat,
sondern er hat sein ganzes Leben lang laut diesen Prinzipien von Ulpia-
nus gehandelt: er hat ehrlich gelebt, dem Nächsten nicht zuleide getan
und jedem das gegeben, was er sich gewünscht hat.*

Andrzej Sokala
Lehrstuhl für römisches Recht
Fakultät des Rechts und der Öffentlichen Verwaltung
Nikolaus-Kopernikus-Universität
ul. Władysława Bojarskiego 3, 
87–100 Thorn
Polen

e-mail: sokala@law.umk.pl
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(W. Bojarski, „Korzenie cywilizacji europejskiej“ [Die Wurzeln der europäischen Kul-
tur], [in:] Wykłady inauguracyjne 1991–2000, Thorn 2001, S. 10).

* Übersetzung von Leszek Adam Mickiewicz.




